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1. Sonstige betreute Wohnformen nach 
§ 34 SGB VIII
Mit der Einführung des SGB VIII wurde in 
§ 34 dieses Buches auch der Begriff „Sons-
tige betreute Wohnform“ geprägt. Ge-
meint sind Hilfe- und Betreuungsformen 
der stationären Hilfen zur Erziehung, bei 
denen insbesondere Verselbstständi-
gungsprozesse der Jugendlichen im Vor-
dergrund stehen. Im Vergleich zu einer 
Wohngruppe mit einer Betreuung rund 
um die Uhr ist die Betreuungsintensität in 
Sonstigen betreuten Wohnformen gerin-
ger. Dies erfordert von den Jugendlichen 
ein höheres Maß an Eigenverantwortung. 
Zugleich bestehen weiterhin der Schutz-
auftrag und eine altersentsprechende 
Aufsichtspflicht gegenüber allen jungen 
Menschen unter 18 Jahren. Der Gesetz-
geber geht dabei von einem besonderen 
Schutzbedürfnis von Jugendlichen unter 
16 Jahren aus. Das Leben in einer Sonsti-
gen betreuten Wohnform ist deshalb für 
Jugendliche ab 16 Jahren vorgesehen. 

Sonstige betreute Wohnformen nach 
§ 35a SGB VIII im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe sollen auch seelisch behinder-
ten oder von einer solchen Behinderung 
bedrohten jungen Menschen die aktive 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglichen. Dies erfordert eine für diesen 

Personenkreis entsprechende konzeptio-
nelle Rahmung.

Sonstige betreute Wohnformen im Rah-
men der Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 
34 SGB VIII und der Hilfe für junge Voll-
jährige nach § 41 SGB VIII sind „Betreutes 
Jugendwohnen“ und „Jugendwohnge-
meinschaft“. Diese sind individuelle Hil-
feangebote, welche die Entwicklung des 
Jugendlichen zu einer gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit fördern und auf ein 
selbstständiges Leben durch die Verbin-
dung von Alltagserleben mit pädago-
gischer und therapeutischer Begleitung 
vorbereiten sollen. Die jungen Menschen 
werden in Fragen der Schule, Ausbildung 
und Beschäftigung sowie der allgemeinen 
Lebensführung inklusive des selbstständi-
gen Wohnens begleitet und unterstützt. 
Ergänzendes Ziel der sonstigen betreuten 
Wohnformen ist es, Grundlagen für einen 
Schulabschluss beziehungsweise die be-
rufliche Eingliederung zu schaffen. 

Dieses Grundlagenpapier soll zur Diffe-
renzierung der rechtlichen und fachlichen 
Richtlinien beitragen.
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2. Erlaubnispflicht 
Für Sonstige betreute Wohnformen hat 
der Gesetzgeber durch den § 48a SGB VIII 
eine klarstellende Erweiterung zum  
§ 45 SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb ei-
ner Einrichtung) formuliert. Sonstige be-
treute Wohnformen sind den Einrichtun-
gen in mancher Beziehung ähnlich, wenn 
es sich insbesondere um eine auf gewisse 
Dauer angelegte zweckbezogene Verbin-
dung von räumlichen, sächlichen und per-
sonellen Mitteln handelt.1

Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII 
in Verbindung mit § 48a SGB VIII ist erfor-
derlich, wenn ein leistungserbringender 
Träger ein Angebot, dessen Bestand un-
abhängig von bestimmten Kindern und 
Jugendlichen ist, schafft und hierfür ge-
eignete Räume (Eigentum oder Miete) zur 
Verfügung stellt, diese ausstattet und Per-
sonal zur Erbringung der Hilfe vorhält. 

1 vgl. Kunkel, Kepert, Pattar (Hrsg.), Sozialgesetz-
buch VIII, Nomos, 6. Auflage 2016, S. 605

Das Erfordernis der Betriebserlaubnis 
hängt dabei nicht vom Betreuungsum-
fang ab. 

Auch stationäre Angebote, die in ihrem 
Betreuungsumfang den vorgegebenen 
Personalschlüssel in der Grundbetreuung 
von 1 : 4 (vgl. Punkt 4.1) unterschreiten, 
bedürfen einer Betriebserlaubnis nach 
§ 45 SGB VIII.

Für ein solches Angebot ist die Zielgruppe 
zu beschreiben sowie für diese schlüssig 
darzulegen, wie bei einem Personalschlüs-
sel in der Grundbetreuung von unter 1 : 4 
die Betreuung und die Umsetzung einer 
bedarfs- und sachgerechten Konzeption 
sichergestellt werden können. 
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3. Rahmenbedingungen und Kriterien  
für Sonstige betreute Wohnformen – 
Betreutes Jugendwohnen und Jugend-
wohngemeinschaften
• Der/die Jugendliche soll das selbststän-

dige Wohnen lernen: Wohnen, Versor-
gung und Betreuung sind konzeptio-
nell aufeinander bezogene und nicht 
trennbare Bestandteile. 

• Für Sonstige betreute Wohnformen gilt 
ein Mindestalter von 16 Jahren.

• Die Leistungen zum Unterhalt nach 
§ 39 SGB VIII sind Bestandteil der statio-
nären Hilfe.

• Das Angebot fällt leistungsrechtlich un-
ter die §§ 78a-g SGB VIII2. 

2 Abschluss von Leistungs-, Qualitätsentwick-
lungs- und Entgeltvereinbarung laut Rahmen-
vertrag Baden-Württemberg

• Die Betreuung wird durch Fachkräfte 
nach § 21 Abs. 1 LKJHG Baden-Würt-
temberg durchgeführt.

• Außerhalb der direkten Betreuungszeit 
ist eine Rufbereitschaft rund um die 
Uhr sicherzustellen.

• Der konkrete Betreuungsinhalt wird im 
Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII 
festgelegt. Dazu gehören unter an-
derem auch Regelungen, welche den 
Wohnraum und dessen (zukünftige) 
Nutzung betreffen.
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4. Formen des Sonstigen betreuten  
Wohnens
4.1 Betreutes Jugendwohnen als 
Einzelwohnen 

Betreutes Einzelwohnen findet in einer 
abgeschlossenen Wohneinheit statt, die 
neben einem Einzelzimmer auch mit WC, 
Bad/Dusche und einer angemessenen 
Kochgelegenheit ausgestattet ist. 

Varianten:

a) Nach Beendigung der Hilfe zieht die/
der Jugendliche aus der Wohnung aus.

b) Der Träger stellt die Wohnung mit dem 
Ziel zur Verfügung, dass der Jugendliche 
diese nach Beendigung der Hilfe über-
nimmt und sich sozialräumlich verstetigt. 
Die Wohnungsübernahme ist Zielformu-
lierung in der Hilfeplanung.

c) Der Träger vermietet für die Dauer der 
Hilfeerbringung den Wohnraum an einen 
Personensorgeberechtigten unter.

Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 
von Minderjährigen ist zu beachten, dass 
Sonstige betreute Wohnformen eine in-
stitutionelle Betreuung der Minderjähri-
gen außerhalb des unmittelbaren elter-
lichen Verantwortungsbereichs darstellen. 
Die Sicherstellung des Wohls der Jugend-
lichen liegt in den Händen des Trägers. 

Zu Beginn der Hilfegewährung beträgt 
der Personalschlüssel in der Grundbetreu-
ung 1 : 4.3  Eine Reduzierung der Betreu-
ungszeiten bis zu einem Personalschlüssel 

3 vgl. Anlage 2.2 zum Rahmenvertrag nach  
§ 78f SGB VIII Baden-Württemberg 
Beschluss der Kommission Kinder- und Jugend-
hilfe Baden-Württemberg vom 08.12.2017

in der Grundbetreuung von 1 : 64 – ent-
sprechend des Fortschrittes der Persön-
lichkeitsentwicklung und der eigenverant-
wortlichen Lebensführung – ist im Verlauf 
der Hilfegewährung die Regel.
Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII 
ist erforderlich.

Wenn die Personensorgeberechtigten 
den Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt, 
das heißt nicht aus dem Bestand des Trä-
gers, anmieten, sind die Voraussetzungen 
für stationär Betreutes Jugendwohnen 
nicht erfüllt und es ist deshalb keine Be-
triebserlaubnis nach § 45 SGB VIII er-
forderlich.

4.2 Betreutes Jugendwohnen als  
akkumuliertes Einzelwohnen 

Wohnen zwei oder drei Jugendliche in ei-
ner abgeschlossenen Wohneinheit und 
liegt der Schwerpunkt der Betreuung in 
der individuellen Förderung der Jugend-
lichen zur Verselbstständigung, handelt es 
sich um sogenanntes „akkumuliertes“ be-
treutes Einzelwohnen. 

Die abgeschlossene Wohneinheit verfügt 
über mehrere Zimmer, die als Einzelzim-
mer genutzt werden. Bad, WC und Küche 
werden gemeinsam genutzt.

Der Schwerpunkt liegt hier auf der „indi-
viduellen Wohnerfahrung“. Gemeinsame 
Betreuungsinhalte beziehen sich nur auf 
Regelung des Zusammenwohnens. Der 
Gruppenaspekt spielt eine untergeordne-
te Rolle.

4 vgl. ebenda
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Um den Charakter des Einzelwohnens in 
einer Wohnung mit anderen Jugendlichen 
zu gewährleisten, sollen im Sinne einer 
individuellen Förderung der in der Woh-
nung lebenden Jugendlichen nicht mehr 
als drei Jugendliche betreut werden. 
Zu Beginn der Hilfegewährung beträgt 
der Personalschlüssel in der Grundbetreu-
ung 1 : 45. 

Eine Reduzierung der Betreuungszei-
ten bis zu einem Personalschlüssel in der 
Grundbetreuung von 1 : 66 – entspre-
chend des Fortschrittes der Persönlich-
keitsentwicklung und der eigenverant-
wortlichen Lebensführung – ist im Verlauf 
der Hilfegewährung die Regel.
Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII 
ist erforderlich.

4.3 Jugendwohngemeinschaften

Jugendwohngemeinschaften werden 
ebenfalls in abgeschlossenen Wohnein-
heiten mit mehreren Zimmern betreut. 
Neben den Einzelzimmern ist ein gemein-
schaftlich nutzbarer Aufenthaltsraum vor-
zusehen. In dieser Angebotsform werden 
mindestens drei bis in der Regel maximal 
vier Jugendliche in einer Gemeinschaft 
betreut. 

5 vgl. Anlage 2.2 zum Rahmenvertrag nach  
§ 78f SGB VIII Baden-Württemberg 
Beschluss der Kommission Kinder- und Jugend-
hilfe Baden-Württemberg vom 08.12.2017

6 vgl. ebenda

Werden junge Menschen in einer Woh-
nung als Gemeinschaft betreut, spielt der 
Gruppenaspekt bei der Hilfegewährung 
für diese Jugendlichen eine wichtige Rol-
le. Die Jugendlichen sollen in diesem ge-
schützten und dennoch relativ autono-
men Rahmen weiter lernen, ihren Alltag 
selbständig zu bewältigen, Konflikte ad-
äquat auszutragen und sozial miteinander 
umzugehen. Eine regelmäßige und konti-
nuierliche Begleitung und Anbindung an 
eine Betreuungsperson ist dabei erforder-
lich, um die Entwicklungsprozesse der Ju-
gendlichen in angemessener Form (zum 
Beispiel in Einzel- und Gruppengesprä-
chen) zu reflektieren und eventuelle Kri-
sen im Gruppenkontext aufzuarbeiten zu 
können.

Der Personalschlüssel in der Grundbetreu-
ung beträgt 1 : 3. Es empfiehlt sich, die 
Betreuung auf mehrere Fachkräfte auf-
zuteilen, um die Vertretung im Urlaub be-
ziehungsweise im Krankheitsfall sicher-
stellen zu können.
Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII 
ist erforderlich.
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Angebotsformen Betreutes Jugendwohnen als (akkumuliertes) 
Einzelwohnen – Trägerwohnung

Betreutes Jugendwohnen 
– Privatwohnung

Jugendwohngemeinschaft

Räume Der Träger ist Mieter oder Eigentümer der Wohnung. 
Abgeschlossene Wohneinheit mit Bad/WC/Küche; Ein-
zelzimmer für jeden Bewohner.

Varianten:
a) Nach Beendigung der Hilfe zieht die/der Jugend-
liche aus der Wohnung aus.
b) Der Träger stellt die Wohnung mit dem Ziel zur Ver-
fügung, dass der Jugendliche diese nach Beendigung 
der Hilfe übernimmt und sich sozialräumlich verstetigt. 
Die Wohnungsübernahme ist Zielformulierung in der 
Hilfeplanung.
c) Der Träger vermietet für die Dauer der Hilfeerbrin-
gung den Wohnraum an einen Personensorgeberech-
tigten unter.

Anmietung der Wohnung 
durch einen Personensor-
geberechtigten auf dem 
privaten Wohnungsmarkt.

Der Träger ist Mieter oder 
Eigentümer der Wohnung.
Abgeschlossene Wohneinheit 
mit Bad/WC/Küche; Einzelzim-
mer für jeden Bewohner. 
Neben den Einzelzimmern ist 
ein gemeinschaftlich nutzbarer 
Aufenthaltsraum vorzusehen.

Betreuungsschlüssel 1 : 4 zu Beginn der Hilfe. Reduzierung im Verlauf der 
Hilfe bis zu 1 : 6 möglich.

Ambulante individuelle 
Betreuung

1 : 3

Platzzahl Ein Platz (Einzelwohnen) beziehungsweise in der Regel 
bis zu drei Plätze (akkumuliertes Einzelwohnen)

individuell Mindestens drei bis in der 
Regel maximal vier Plätze

Betriebserlaubnis erforderlich nicht erforderlich erforderlich

5. Tabellarische Zusammenfassung
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